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Heinrich Büttner und Irmgard Dietrich, Weserland und Hessen im 
Kräftes~ie~ ~r2~~:~,_.';~( fr~he11 ott_oni~~e~~Rilliik, Westtafen' 30 
(t<J52) 113-149, klaren m emem knappen, aber sehr weitgespannten und 
materialreichen überblick, wie der Raum um Rhein, Main und Hessen seit 
Karl d. Gr. politische Operationsbasis und kirchliche Missionszentrale für die 
Gewinnung Sachsens wurde, wie seit dem 9. Jh. Franken und Sachsen mit­
einander verschmolzen, wie sich Westfalen im Kampf gegen Liudolfinger und 
Babenberger auf die Seite der in Hessen konzentrierten Konradiner stellte, 
wie seit 909 die Liudolfinger nach Westfalen hinübergriffen und endlich nach 
915 die Gegend Paderborn-Eresburg-Corvey zur Brückenlandschaft zwischen 
Ost- und Westfalen und zur Ausgangsbasis der Ottonen wurde, während 
Hessen nur in Ansätzen eine ähnliche Position erlangte. A. B. 

Aus ihrer bemerkenswerten Marburger Dissertation: Das Haus der Konra­
diner, Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der späten Karolingerzeit 
(1952), hat Irmgard Dietrich zwei größere Abschnitte veröffentlichen 
können. 1. Die Konradiner im fränkisch-hessischen Grenzraum von Thüringen 
und Hessen, Hess. Jb. für LG. 3 (1953) 57-95: Der aus DA. 149 und DK. 
I. 15 erkennbare konradinisd1e Besitz in Thüringen erklärt sich als ein im 
Bunde mit dem spätkarolingischen Königtum errichteter Sperricgel gegen die 
vordringende sächsisch-liudolfingische Macht; aber es gelang nicht, die politische 
Orientierung Thüringens nach Samsen zu verhindern, Konrad der Ältere gab 
den aus Reichsgut stammenden Besitz an Fulda ab. In Hessen dagegen be­
währte sim das Bündnis mit Königtum und Kirche (voran dem Erzstift Mainz) 
besser. Besitz und Rechte der Konradiner finden sich hier um Fritzlar grup­
piert und stehen in Verbindung mit der gräflichen Gewalt im Hessengau. 
Von hier aus ergeben sim neue Erkenntnisse über die Reimsverwaltung in 
Hessen, das sim (entgegen DA. 149, aus dem man die Existenz einer Doppel­
grafschaft Engern-Hessen ersmlossen hat) als eine einzige Grafsmaft darstellt, 
und - besonders fruchtbar - über den Zusammenstoß Ottos d. Gr. mit Eber­
hard von Franken. 2. Die andere Abhandlung: Die frühe kirchliche und poli­
tisme Ersmließung des unteren Lahngebietes im Spiegel der konradinismen 
Besitzgesmichte, Arm. für mittelrhein. KG. 5 (1953) 157-194, nimt minder 
eindringlich, vermittelt neue Aufschlüsse über die Ausweitung des Trierer Ein­
flußbereimes ins Lahngebiet hinein, durmleuchtet vor allem aber die Frühzeit 
der als Burgen und Stifte bedeutsamen Mittelpunkte Wetzlar, Weilburg, Lim-
burg. T. S. 

Helmut Be um an n, Einhard und die karolingisme Tradition im ottoni­
smen Corvey, Westfalen 30 (1952) 150-174, zeigt zunächst im Anschluß an 
H. Büttner und I. Dietrim die Funktion von Corvey und Herford als Ver­
mittler zwismen Westfranken und Ostsachsen, vor allem Gandersheim. Dabei 
wird in einem Exkurs die seit Pertz beliebte These, der Biograph Hathumods 
von Gandersheim, Agius von Corvey, sei ihr Bruder gewesen, m. E. mit Recht 
zurückgewiesen. Die fränkische, noch im 10. Jh. lebendige Tradition Corveys 
wird dann am "Reimsvolkgedanken" Widukinds von Corvey exemplifiziert, 
den B. als sächsische Interpretation des Dynastiewemsels von 919 nach Ana­
logie der karolingischen Legitimation von 754 darstellt. Trotz gelegentlicher 
überspitzungen - etwa in der Parallelisierung Einhards mit Widukind oder 
in der Konfrontierung Widukinds mit Otto d. Gr. - fördert der Aufsatz 
wesentlich die Erkenntnis Widukinds, der nicht nur als nationalsächsischer 
Partikularist zu begreifen ist. , A. B. 

Alexander V u c in ich, The first Russian state: an appraisal of the Soviet 
theory, Speculum 28 (1953) 324-334, ist eine kritische Auseinandersetzung 


